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Im Stiftungswalde rauscht es wieder mal: Dem Jubel über die massiven 
steuerlichen Anreize für Stiftung und Spender, die durch das „Gesetz zur wei-
teren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements“ am 15. Oktober dieses 
Jahres verkündet wurden, folgte die ernüchternde Frage, was das neue Gesetz 
nicht geregelt habe, und mit dem Schlachtruf „Nach der Reform ist vor der 
Reform“ wurde die Diskussion über künftige Vereinfachungen und Verbesse-
rungen des Steuerrechts für Stiftungen und Stifter eröffnet. 
Dabei geht es vorrangig nicht um eine weitere Erhöhung des ertragsteuerli-
chen Sonderausgabenabzugs; wenigstens hier scheint mit der Vereinheitli-
chung des Spendenrahmens auf 20 % des Gesamtbetrages der Einkünfte und 
mit der zusätzlichen Abzugsfähigkeit von bis zu einer Million Euro innerhalb 
eines Zehnjahreszeitraumes in den „Vermögensstock“ einer Stiftung eine Sät-
tigungsgrenze erreicht zu sein. Auch der auf vier Promille der Summe aus 
Umsätzen und Löhnen verdoppelte Spendenrahmen für Unternehmen wird 
den gemeinnützigen Körperschaften neue Geldquellen erschließen. Das 
Kopfschütteln beginnt bei der Lektüre der Neuerungen in der Abgabenord-
nung, in deren Mittelpunkt die Definition gemeinnütziger Zwecke in § 52 
Abs. 2 AO steht.  
Zwei Beispiele sprachlich und auch sachlich verunglückter Gesetzestexte las-
sen sich herausgreifen. § 52 Abs. 2 Nr. 3 erkennt als gemeinnützig an „die 
Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesund-
heitspflege, insbesondere die Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren 
Krankheiten, auch durch Krankenhäuser, im Sinne des § 67 und von Tierseu-
chen“.  
Ist es Absicht oder Versehen, dass der Bekämpfung der Grippe mehr fiskali-
sche Aufmerksamkeit gewidmet wird als der Krebsbehandlung oder dass die 
Krankenhäuser als Nester übertragbarer Krankheiten hingestellt werden, und 
gehört nicht alles, auch die Verhütung von Tierseuchen, zum öffentlichen Ge-
sundheitswesen? 
Oder § 52 Nr. 13, der „die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz 
auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens“ der 

Förderung der Allgemeinheit zuordnet. Was um Himmels Willen ist „Tole-
ranz auf allen Gebieten der Kultur“? Warum heißt es nicht „Toleranz“, war-
um ist der „Gedanke“ zu fördern und nicht die „Völkerverständigung“? 
Es schmerzt auch, den Versuch zu beobachten, die früher durch das Wort 
„insbesondere“ gekennzeichnete exemplarische Aufzählung gemeinnütziger 
Zwecke zur abschließenden Definition zu verfestigen. Ganz abgesehen von 
semantischen Einschränkungsversuchen: Die Gemeinnützigkeit wird immer 
noch durch § 52 Abs. 1 AO definiert als Förderung der Allgemeinheit auf ma-
teriellem, geistigem oder sittlichem Gebiet. Absatz 2 bleibt deshalb auch in 
der neuen Fassung eine beispielhafte Aufzählung, weil er wie bisher „unter 
den Voraussetzungen des Abs. 1“ gilt. Deshalb fragt man sich, warum Nr. 25 
(Förderung des bürgerschaftlichen Engagements) durch Satz 2 die Möglich-
keit eröffnet, andere als die unter Satz 1 genannten Zwecke – aber immer im 
Rahmen der Nr. 25 – für gemeinnützig zu erklären. Dafür hätte es nicht neuer 
bürokratischer Vorschriften durch Bestimmung einer Finanzbehörde in jedem 
Bundesland bedurft, die darüber zu entscheiden hat.  
Wenden wir uns den guten Seiten zu: Die Gesetzesänderung hat als Förde-
rung des Stiftens und Spendens großes öffentliches Interesse hervorgerufen 
und die Achtung vor den Stiftungen in der öffentlichen Meinung gestärkt. 
Das Gerede von der Stiftung als „Steuersparmodell“ scheint verstummt. Und 
es werden die Stimmen lauter, die wohlhabende Bürger und gut situierte Un-
ternehmen an ihre „corporate social responsibility“, an ihre Verantwortung 
für das Gemeinwesen erinnern. Und in der Tat fühlen immer mehr Menschen, 
dass sie Einkommen erzielen und Vermögen halten, die ihre Lebensqualität 
nicht erhöhen. Sie sollten wissen, dass man bestimmte Vermögensteile, wenn 
man sich schon nicht definitiv von ihnen trennen willen, einer Stiftung auch 
als zinsloses Darlehen überlassen kann. Dann erübrigt sich die Frage nach 
dem großen oder kleinen Spendenrahmen.  
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